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B e s c h l u s s v o r l a g e 

zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. Mai 2026 
 

eingereicht vom Rechnungsamt 

 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 
 
 

Erläuterungen: 
Der Entwurf zum Haushalt 2026 liegt seit dem 23.04.2026 in der Gemeindeverwaltung 

Leutersdorf zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

 

- Für die im Plan vorgesehenen Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich. 

- Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre sind nicht vorgesehen. 

- Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird auf 150.000 Euro belassen. 

- Die Hebesätze für Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 1. für die Grundsteuer 

     a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 266 v.H. 

     b) für Grundstücke (Grundsteuer B)     338 v.H. 

 2. für die Gewerbesteuer       390 v.H. 

   der Steuermessbeträge. 

 
 
B e s c h l u s s - N r. 22/05/26 
 

Der Gemeinderat beschließt den Entwurf der Haushaltssatzung 2026 
entsprechend der Vorlage als Satzung. Auf die Aufstellung eines 
Gesamtabschlusses wird verzichtet, es werden ein Jahresabschluss und ein 
Beteiligungsbericht erstellt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl Mitglieder des Gemeinderats:    14 + 1 
 

davon anwesend: 12 + 1 
 

Ja-Stimmen:    11 + 1              Nein-Stimmen:      /             Stimmenthaltungen: 1 

 
Bemerkung: 

Auf Grund § 20 Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 

März 2018 (Sächs.GVBl.S.62), in der jeweils gültigen Fassung, haben folgende Mitglieder des 

Gemeinderates weder beratend noch abstimmend mitgewirkt: 

 
 
 
Bianka Smykalla    Reichel   Verteiler:  GR 

Bürgermeisterin    Rechnungsamt  B`in-R-Bau-B/S 

LRA als RAB 

Anlagen 

 

Die öffentliche Bekanntmachung im Internet auf der Homepage der Gemeinde Leutersdorf 

erfolgte am: 19.05.2026 

 

Der Hinweis auf die Veröffentlichung im Internet erscheint im Amts- und Mitteilungsblatt der 

Gemeinde Leutersdorf am: 26.06.2026 


